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Beschlussvorlage-GR

Gemeinde Sonnenbühl
Landkreis Reutlingen GR-DS Nr. 2022-093

Erstellt von
Sebastian Herrmann

Gremium Termin Zuständigkeit
Gemeinderat 08.12.2022 Entscheidung öffentlich

Beratung und Beschlussfassung über die Wassergebühren für die Jahre 2023 und 2024

Beschlussvorschlag:
1. Die Zählergrundgebühr wird entsprechend der Ziffer Nr. 2.3 der Anlage Nr. 1 (Seite

11) auf 1,00 EUR festgesetzt.

2. Die Wassergebühr wird im Kalkulationszeitraum 2023 und 2024, wie bei der letzten
Gebührenfestsetzung für die Jahre 2021 und 2022, kostendeckend erhoben.
Entsprechend der Ziffer Nr. 2.5 – Variante A / Nr. I (Seite 13) wird die Wassergebühr
für den Kalkulationszeitraum 2023 und 2024 mit Verrechnung der
Vorjahresergebnisse (Kalkulationszeitraum 2019 und 2020) auf netto _____ EUR/m3

festgesetzt.

3. Die Satzung über die Wasserversorgung wird gem. Anlage 2 zum 01.01.2023
geändert.

Kosten/Finanzielle Auswirkungen:
Siehe Sachdarstellung/Begründung.

Sachdarstellung/Begründung:
Nachrichtlich:
Wie in der Gemeinderatssitzung am 17.11.2022 abgestimmt, wird dem Gemeinderat bis
spätestens zur Gemeinderatssitzung am 08.12.2022 eine Tischvorlage bezüglich der
Beratung und Beschlussfassung über die Wassergebühren für die Jahre 2023 und
2024 samt entsprechenden Anlagen nachgereicht.

Anlagen:

- keine -


